
Merkblatt Hallengrab, Friedhof 
Friedental

Hallengräber sind auf dem Friedhof Friedental an verschiedenen Standorten verfügbar. Ein 
Hallengrab kann von den Hinterbliebenen unter den freien Grabstellen ausgewählt werden. 
In Hallengräbern sind Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen möglich. Hallengräber sind 
gedeckt und vor der Witterung geschützt. Die Hallengräber zählen zu den Privatgrabstätten 
und werden für 25 Jahre gemietet. Angehörige werden vor dem Ablauf der Mietdauer infor-
miert und können auf Wunsch die Miete verlängern. Mit einem Hallengrab haben Angehörige 
einen persönlichen Ort zum Trauern und Verweilen.

Kosten 
– Miete eines Hallengrabs: Fr. 2000.– für 25 Jahre
– Beisetzungsgebühr Urne für Personen mit letztem Wohnsitz Luzern: Fr. 400.– pro Urne
– Beisetzungsgebühr Erdbestattung für Personen mit letztem Wohnsitz Luzern: Fr. 800.–
– Beisetzungsgebühr Urne für Personen mit auswärtigem Wohnsitz: Fr. 600.– pro Urne
– Beisetzungsgebühr Erdbestattung für Personen mit auswärtigem Wohnsitz: Fr. 1600.–
– Grabmalgesuch: Fr. 60.–



Grabmal 
Mit der Beisetzung muss das Hallengrab provisorisch beschriftet werden, zum Beispiel mit 
einem Holzkreuz oder einer Holztafel. Das Anbringen von Bronzetafeln oder eines Epitaphs 
bedarf einer Bewilligung der Friedhofverwaltung. Massgebend ist die Verordnung über das 
Bestattungs- und Friedhofwesen der Stadt Luzern. Bevor der Entscheid gefällt wird, ein Grab-
mal in Auftrag zu geben, empfiehlt sich eine seriöse und professionelle Beratung durch eine 
Bildhauerin oder einen Bildhauer.

Grabunterhalt 
Der Unterhalt und die Pflege eines Hallengrabs ist Sache der Angehörigen oder deren Erben. 
Auf Wunsch kann der Unterhalt der Grabstätte (saisonale und Dauerpflanzungen, regelmässige 
Pflege usw.) der Friedhofverwaltung oder einer Gärtnerei gegen Bezahlung in Auftrag gegeben 
werden.
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